
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Rock (FDP) vom 11.01.2018 

betreffend Kinderbetreuung in Hessen 

und  
Antwort  
des Ministers für Soziales und Integration 
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie viele Kinder werden aufgeschlüsselt nach Alter in den Kindertageseinrichtungen betreut 

(Stichtag 1.3.2017) und wie haben sich die Zahlen in den letzten fünf Jahren verändert? 
 
Frage 2. Wie verteilen sich die jeweiligen Kinder auf die unterschiedlichen wöchentlichen Betreuungszei-

ten? 
 
Die Fragen 1 und 2 werden wie folgt gemeinsam beantwortet: 
Die Zahlen der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder am 1. März 2017 aufgeschlüsselt nach 
Alter und wöchentlicher Betreuungszeit sowie die entsprechenden Zahlen zu dem Stichtag 
1. März der Jahre 2013 bis 2016 sind den als Anlagen 1 bis 5 angefügten Auswertungen des 
Hessischen Statistischen Landesamtes zu entnehmen. 
 
 
Frage 3. Wie hat sich die Zahl der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten in den letzten fünf 

Jahren entwickelt und wie ist der prognostizierte Mehrbedarf für die nächsten fünf Jahre? 
 
Die Zahl der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten in Hessen hat sich in den letz-
ten fünf Jahren wie folgt entwickelt: 
 

 Kindertages- 
einrichtungen 

Kinder in Kindertages-
einrichtungen 

Pädagogisches Personal 
in Kindertageseinrichtungen 

01.03.2011 3 950 233 930 35 435 

01.03.2012 4 004 236 934 37 556 

01.03.2013 4.044 240.063 39.751 

01.03.2014 4.129 245.429 41.851 

01.03.2015 4.193 248.863 43.688 

01.03.2016 4.187 252.326 45.220 

Quelle: Statistisches Landesamt Hessen 
 
In Hessen bestehen mehr als 4.100 Kindertagesstätten mit mehr als 45.000 pädagogischen Mit-
arbeitern und mehr als 252.000 betreuten Kindern. Wie hoch der in Zukunft erforderliche zu-
sätzliche Fachkräftebedarf eingeschätzt wird, wird von Experten unterschiedlich beurteilt. Jede 
Prognose hängt von unterschiedlichen Annahmen und Faktoren ab, wie z.B. dem tatsächlichen 
Bevölkerungswachstum, dem weiteren Ausbau der Angebote im U3-Bereich, dem eventuellen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Grundschulbereich, dem tatsächlichen Wahlver-
halten der Eltern und der tatsächlichen Anzahl der Hoch- und Fachschulabsolventen (nicht alle 
münden in diesen Beruf). Diese Faktoren können nicht exakt berechnet werden. Genauer zu be-
nennen ist der Ersatzbedarf für Ruheständler. Auch die Zu- und Abwanderung spielt aufgrund 
der regionalen Unterschiede im Fachkräftebedarf eine große Rolle. Das DJI arbeitet in einer 
Studie mit unterschiedlichen Szenarien, die im Ergebnis zu einer auch unterschiedlich ausge-
prägten „Fachkräftelücke“ kommen. Diese reicht bundesweit je nach Szenario von 0 bis 
300.000 Personen.  
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Auch in Hessen ist in den kommenden Jahren von einem hohen Bedarf an Fachkräften auszuge-
hen. Der Forschungsverbund der TU Dortmund / Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 
beziffert den Ersatzbedarf zur Personaldeckung in den hessischen Kindertagesstätten (Stand No-
vember 2017) unter Berücksichtigung der Faktoren  
- vorzeitiges Verlassen des Arbeitsfeldes,  
- Übergang in Rente wegen Alter und  
- Übergang in Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit  
für  
2019 auf 1.250 Personen,  
2020 auf 1.413 Personen,  
2021 auf 1.579 Personen,  
2022 auf 1.667 Personen und 
2023 auf 1.689 Personen.  
 
 
Frage 4. Wie bewertet die Landesregierung den vom Statistischen Bundesamt und der Bertelsmann-

Stiftung berechneten Personalschlüssel, wonach derzeit in den Krippengruppen ein Betreuungs-
verhältnis von 3.8 Kindern zu einer Fachkraft (Vollbeschäftigung) und in Kindergartengruppen 
von 9.6 zu einer Fachkraft beträgt? 

 
Frage 6. Wie bewertet die Landesregierung die Empfehlung der Bertelsmann-Stiftung, wonach sich ein 

kindgerechtes Betreuungsverhältnis im Krippenbereich 1:3 und im Kindergartenbereich 1:7,5 wi-
derspiegeln würde? 

 
Frage 7. Gibt es seitens der Landesregierung eine fachliche Einschätzung, welches Betreuungsverhältnis 

(im Sinne der Fachkraft-Kind-Relation) angestrebt werden sollte und bis wann soll dieses ver-
wirklicht werden? 

 
Die Frage 4, 6 und 7 werden wie folgt gemeinsam beantwortet: 
In Hessen sind die Träger von Kindertageseinrichtungen verantwortlich für die Umsetzung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages in Tageseinrichtungen. Hierzu zählen auch die Rahmenbe-
dingungen, die je nach individueller Ausgestaltung des Bildungs- und Erziehungsauftrages für 
dessen Umsetzung für erforderlich gehalten werden.  
 
Das Land bestimmt in Ausübung des staatlichen Wächteramtes lediglich die untere Grenze, die 
Mindeststandards, die in Tageseinrichtungen eingehalten werden müssen, damit keine Gefahr 
besteht, sondern das Kindeswohl gewährleistet ist. Diese Mindeststandards sind in den §§ 25a ff 
HKJGB im Hinblick auf die Qualifikation des Personals, des Mindestpersonalbestandes und der 
Gruppengröße festgelegt. Daneben unterstützt das Land die Träger mit dem Angebot eines pä-
dagogischen Orientierungsrahmens, dem Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 
Jahren (BEP) und flankiert diesen außerdem, nicht nur durch die Landesförderung, sondern 
auch durch ein umfangreiches kostenloses Fortbildungsprogramm für Fachkräfte. Das Land 
unterstützt außerdem die Kommunen bei ihrer Aufgabe der Kindertagesbetreuung vor Ort, die 
auch die Finanzierungsverantwortung umfasst. Die Mittelausstattung der Städte und Gemeinden 
für die Gesamtheit ihrer Aufgaben erfolgt im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs unter 
Beachtung unterschiedlicher Gegebenheiten vor Ort. Einen Teil hiervon stellt die Landesförde-
rung für die Kindertagesbetreuung nach den §§ 32ff HKJGB dar, für die jährlich Mittel, aktuell 
in Höhe von rund 500 Mio. € vorgehalten werden.  
 
Der Evaluationsbericht hat gezeigt, dass die Träger von Kindertageseinrichtungen und die 
Kommunen diese ihnen übertragene Aufgabe der Kindertagesbetreuung gut erfüllen. Danach 
arbeiten die Träger überwiegend (82 %) oberhalb des Mindestpersonalbedarfs, mit einem Plus 
von durchschnittlich 56 Stunden/Woche. Überwiegend (70 %) halten die Träger sowohl mittel-
bare pädagogische Zeiten und Leitungszeiten vor. 
 
Das Land teilt die Auffassung, dass Investitionen in die frühkindliche Bildung für die Kinder, 
für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft von wesentlicher Bedeutung sind. Es hat daher ein 
Interesse daran, dass sich die Qualität in der Kindertagesbetreuung stetig fortentwickelt. Im 
Rahmen des aktuell eingebrachten Gesetzentwurfes schlagen die die Regierung tragenden Frak-
tionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN neben der Beitragsfreistellung für den Be-
such des Kindergartens Maßnahmen im Sinne der Qualitätsverbesserung vor. Wie weitere Qua-
litätsentwicklungen im Bereich unterstützt werden können, wird im zeitlichen Verlauf und im 
Gespräch mit der Fachpraxis zu eruieren sein.  
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Frage 5. Welche Aussagen lassen sich mit Blick auf das Betreuungsverhältnis hinsichtlich der unterschied-
lichen Betreuungsmittelwerte (wöchentliche Betreuungszeiten) gemäß § 25c (2) HKJGB treffen 
und wie haben sich diese entwickelt? 

 
Die Auswirkung der Betreuungsmittelwerte auf die Berechnung des personellen Mindestbedarfs 
war wesentlicher Bestandteil der Evaluation des Hessischen Kinderförderungsgesetzes. Die Eva-
luationsergebnisse im "Bericht der Landesregierung an den Hessischen Landtag über die Durch-
führung der Regelungen in Art. 1 Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) nach Art. 5a 
HessKiföG" vom Dezember 2016 zeigten zwar, dass sich in 94 % der Tageseinrichtungen bei 
der Personalberechnung durch die Betreuungsmittelwerte Abweichungen nach oben und unten 
im Vergleich zu den tatsächlich vereinbarten Betreuungszeiten ergaben (S. 207). In wie vielen 
Tageseinrichtungen dies aber insgesamt zu einer besseren oder schlechteren personellen Ausstat-
tung führte, konnte im Rahmen der Evaluation aufgrund fehlender objektiver Daten nicht ermit-
telt werden. Allerdings wurden die Betreuungsmittelwerte im Untersuchungszeitraum zuneh-
mend als „praxisgerecht“ beurteilt: Im Jahr 2016 hielten 41 % der Träger die Betreuungsmit-
telwerte für praxisgerecht, 18 % plädierten für eine stärkere Differenzierung, 33 % wollten da-
gegen die Abschaffung der Betreuungsmittelwerte und stattdessen die Zugrundelegung der ver-
traglich vereinbarten Betreuungszeiten bei der Personalberechnung. Der o.g. Evaluationsbericht 
zum HessKiföG (S. 208) legt nahe, dass eine entsprechende Änderung der gesetzlichen Rege-
lung in § 25c Abs. 2 Satz 3 HKJGB im Landesdurchschnitt zu einer Reduktion des personellen 
Mindestbedarfs führen würde. Das heißt, die gänzliche Abschaffung der Betreuungsmittelwerte 
und die Ausrichtung der Berechnung des Mindestpersonalbedarfs an den tatsächlich vereinbar-
ten Betreuungszeiten der Kinder könnte für die einzelne Tageseinrichtung entweder positiv oder 
negativ ausfallen, es gäbe „Gewinner und Verlierer“. 
Aufgrund der vorliegenden Evaluationsergebnisse können demnach keine Aussagen darüber ge-
troffen werden, in welchem Zusammenhang die von der Bertelsmann-Stiftung in Hessen ermit-
telten durchschnittlichen Betreuungsverhältnisse von 3,8 vollzeitbetreuten Kindern zu einer 
Vollzeitfachkraft in Krippengruppen und von 9,6 Kindern zu einer Fachkraft in Kindergarten-
gruppen zu den Betreuungsmittelwerten nach § 25c Abs. 2 Satz 3 HKJGB stehen könnten. 
 
 
Frage 8. Wie müsste der Fachkraftfaktor rein rechnerisch unter Berücksichtigung der aktuellen statisti-

schen Daten für die jeweiligen Altersstufen verändert werden, um dem in Frage 6 empfohlenen 
Betreuungsverhältnis Rechnung tragen zu können? 

 
Ein rechnerischer Vergleich der Fachkraftfaktoren nach § 25c Abs. 2 Satz 2 HKJGB mit Fach-
kraftfaktoren, die aus dem Berechnungsmodell der in Frage 6 benannten Betreuungsverhältnisse 
resultieren, ist durch die unterschiedliche Systematik der beiden Personalbemessungsmodelle er-
schwert. Während der von der Bertelsmann-Stiftung empfohlene Personalschlüssel die gesamte 
Arbeitszeit des pädagogischen Personals berücksichtigt, also auch die Arbeitszeit ohne Kinder 
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten sowie Ausfallzeiten und für diese beiden Bereiche 25 % 
der Arbeitszeit annimmt, sind die altersbezogenen Fachkraftfaktoren nach § 25c Abs. 2 Satz 2 
HKJGB nur eine rechnerische Konstante zur Berechnung des personellen Mindestbedarfs einer 
Kindertageseinrichtung. Als weitere Größen sind die Betreuungsmittelwerte für die jeweils ver-
traglich oder satzungsgemäß vereinbarte Betreuungszeit eines Kindes sowie zusätzlich Ausfall-
zeiten im Umfang von 15 % zu berücksichtigen.  
 
 
Frage 9. Wie bewertet die Landesregierung die Aussagen der Bertelsmann-Stiftung, wonach in Hessen 

derzeit 2.662 Fachkräfte im Krippenbereich sowie 4.726 im Kindergartenbereich fehlen würden, 
um den Personalschlüssel (ohne Leitungsressourcen) zu realisieren und wie würden sich die Zah-
len mit Blick auf den quantitativen Ausbau von Krippen- und Kindergartenplätzen verändern? 
(bitte auch mit finanziellen Mitteln darlegen) 

 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass der von der Bertelsmann-Stiftung ausgewiesene Per-
sonalbedarf allein auf deren Definition eines kindgerechten Personalschlüssels basiert. Bei Zu-
grundelegung anderer Schwellenwerte zur Herstellung einer angemessenen pädagogischer Qua-
lität in der frühen Bildung (wie z.B. auf der Grundlage der wissenschaftlich begründeten Emp-
fehlungen zu Standards in der Kindertagesbetreuung von Viernickel u.a. aus dem Jahr 2015, die 
sich auch in dem Bund-Länder-Zwischenbericht „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell 
sichern“ vom November 2016 wiederfinden) ergäben sich vermutlich andere Werte.  
 
Eine Abschätzung der weiteren Entwicklung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung  der 
Einflüsse demografischer Veränderungen und des weiteren U3-Ausbaus ist, wie bereits oben 
angesprochen, schon aufgrund fehlender Bevölkerungsvorausberechnungen für die Bundeslän-
der nicht möglich (vgl. hierzu: Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut und Technische 
Universität Dortmund, Plätze. Personal. Finanzen – der Kita-Ausbau geht weiter - Zukunftssze-
narien zur Kindertages- und Grundschulbetreuung in Deutschland, Version 2-2017, S. 54, Vor-
bemerkung zum 11. Anhang: Länderanalysen zu Personalbedarf und –deckung). Der Landesre-
gierung liegen dazu keine weiteren Erkenntnisse vor. 
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Frage 10. Wie bewertet die Landesregierung die Frage der Leitungsfreistellung und welche Möglichkeiten 
sind gegeben oder können in welchem Maße realisiert werden? 

 
Mit dem Hessischen Kinderförderungsgesetz wurde in § 25a Satz 2 HKJGB erstmalig landes-
rechtlich klargestellt, dass zur Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages zusätzlich zu 
den bestimmten Mindeststandards zur Gewährleistung des Kindeswohls weitere Zeitkontingente 
(zusätzliche Zeiten für die mittelbare pädagogische Arbeit und Leitungstätigkeiten) erforderlich 
sein können und die Entscheidung hierüber dem Träger obliegt. Laut dem "Bericht der Landes-
regierung an den Hessischen Landtag über die Durchführung der Regelungen in Art. 1 Hessi-
sches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) nach Art. 5a HessKiföG" (Seite 188 bis 189, 193 bis 
195) haben rund 80 % der Träger trägerspezifische Regelungen zu Zeitkontingenten für Lei-
tungsaufgaben. Gleichzeitig hat sich der eingeplante Anteil an Zeiten für Leitungstätigkeiten in 
den Kindertageseinrichtungen im Erhebungszeitraum im Durchschnitt deutlich erhöht (2013: 
56,1 % einer Vollzeitstelle; 2015: 70,5 % einer Vollzeitstelle). Dabei steigt der Umfang der 
Freistellung für Leitungsaufgaben mit der Größe der Tageseinrichtung. So stellten Träger zum 
Stichtag 1. März 2016 beispielsweise die Leitungen von Kindertageinrichtungen mit fünf Grup-
pen und mehr mit 94 % einer Vollzeitstelle für Leitungstätigkeiten frei, in dreigruppigen Tages-
einrichtungen mit 58 % und in eingruppigen Einrichtungen mit 21 %. Die Ergebnisse der Eva-
luation zu Leitungstätigkeiten belegen, dass Träger von Kindertageseinrichtungen in Hessen um 
die Schlüsselposition der Leitungskräfte bei der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 
in den Einrichtungen wissen und überwiegend angemessene Zeitkontingente zur Verfügung stel-
len.  
 
Wiesbaden, 16. Februar 2018 

Stefan Grüttner 
 
 
 
 
Anlagen 



 

 





 












 










          


 

       

           

            

          

          

           

          

            

  


  

      

          
           

            
           
             
            
          
          
   


 

      

           
   

  

       

            




  







      







      

       

          



           

  




























 































         

         

          

         

           

           

           

          

         

         
         

         
         
          
          
         
         
         

         
           

         
         

          

           

  











 



  
       

  










               


  

           

            

          

           

            

          

            

         


 

          

           

            

            

             

            

          

          

          


 

           

             

  

           

          





 

        
 

       




 




























 































         

         

         

         

          

           

           

           

         

         
          
         
         
          
          
        
        
         

         
           

         
         

           

          

 







 

 


















 











                  









   

  



        

               

           

            

               

           

            

         





   

  



        

             

             

              

              

            

          

          

          



 

     

         

           



   

          

          



 

  





             

  

         

 












 



 

 

 







 





 



 






































           

          

         

         

         

          

          

           

         

         

           

         

          

         

          

         

         

         

          

            

         

         

          

          





 

   

 


 















 











                



 





   

          

             

            

              

            

          

             

         





    

          

             

             

             

            

            

          

          

           



 

   

           

           



   

          

           



 

  





            

 

         

 












  



 

 

  







 





 



 






































           

         

          

         

         

            

           

           

         

         

          

         

         

           

          

         

         

         

            

              

         

          

            

           





 





 












 










         



        

 

          

            

            

             

          

          

           

         


  

          

            

            

            

            

            

          

          

          



 

          

             

  

            

           

 




 

        
 

        

  





























 































           

         

         

          

         

           

          

          

         

         

          

         

         

          

          

         

         

         

          

           

         

          

           

           


	5827_Anlagen.pdf
	2018_02_09_Anlage_1
	2018_02_09_Anlage_2
	2018_02_09_Anlage_3
	2018_02_09_Anlage_4
	2018_02_09_Anlage_5


